Totalrevision der Verordnung über die eidgenössische Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung, BMV)

Argumentarium zum Verfassen einer Stellungnahme zum Vernehmlassungstext vom April 2008
Die Eröffnung der Vernehmlassung zur neuen Berufsmaturitätsverordnung wird im bbaktuell vom 29.4.08 wie folgt angekündigt:

„In der neuen Verordnung über die eidgenössische Berufsmaturität sollen insbesondere die bisherigen starren Berufsmaturitätsrichtungen zugunsten einer weniger engen Bindung an den erlernten Beruf aufgegeben werden. Die Schwerpunktsetzung in der erweiterten Allgemeinbildung orientiert sich am Studienangebot der Fachhochschulen.“

Diese Schlagzeilen lassen die Revision in einem positiven Licht erscheinen. 
Beim genaueren Hinschauen muss der/die Leser/in aber erkennen, dass 
· die Wahlfreiheit für die Lernenden mit der neuen Schwerpunktsetzung (heute 6 BM-Richtungen, neu 5 Schwerpunkte) und dem Wegfall der Ergänzungsfächer eingeschränkt wird,

· diese Einschränkung des Bildungsangebotes an der BM zu keiner besseren Vorbereitung der BM-AbsolventInnen auf die vielfältigen Studiengängen der FH führt,
· und das Erfolgsmodell der Berufsmaturität mit der Aufgabe der heute bekannten 6 Richtungen seine Identität verliert.
Die zentralen Punkte
Die Verordnung wird in der vorliegenden Form zurückgewiesen.

Die Verbesserungen der Vorlage zur bisherigen Verordnung vom 30.11.1998 (mit Anpassungen vom 21.12.2004) sind unbedeutend im Vergleich zu den schwerwiegenden Nachteilen.

· Die 6 Richtungen der Berufsmaturität mit den bestehenden Grundlagenfächern, Schwerpunktfächern und die Ergänzungsfächer sind beizubehalten. Sie sind Garant für das Erfolgsmodell Berufsmaturität und ermöglichen eine gezielte Vorbereitung der Lernenden auf die Studiengänge der Fachhochschulen.

· Die vorgeschlagenen interdisziplinären Lernbereiche sind stark umstritten. Die erweiterte Allgemeinbildung verliert dadurch an fachlichem Niveau. 

· Die bestehenden Rahmenlehrpläne stammen aus den Jahren 2001-2003 (gesundheitlich-soziale Richtung sogar erst aus dem Jahr 2005) und sind aktuell. Die Schullehrpläne sind in den letzten Jahren erstellt worden. Sie konnten bis heute erst bei einem Dritteln der Schulen validiert werden.

· Die vorliegende Totalrevision wird zu einer Umstrukturierung in der Schullandschaft führen. Die Umsetzung wird zudem mit grossen organisatorischen Schwierigkeiten und kostenintensiveren Lösungen verbunden sein.

· Die notwendigen Anpassungen an das neue Berufsbildungsgesetz sind unbestritten. Die Anpassungen können aber erfolgen, ohne dass das bestehende Modell der BMS umgestaltet werden muss.

Argumente zu den einzelnen Bereichen
1. Die 6 bisherigen Richtungen werden aufgehoben 
Im erläuternden Bericht des EVD zur Totalrevision vom April 2008 (siehe Beilage) wird suggeriert, dass mit „Schwerpunkte statt starre Richtungen“ (Pkt. 3.2) eine verkrustete Struktur aufgebrochen wird und frei wählbare Schwerpunkte nun zur Verfügung stehen. Mit der Koppelung von jeweils zwei Schwerpunktfächern (weitergehende Kombinationen sind ausdrücklich ausgeschlossen!) und mit dem Wegfall der Ergänzungsfächer wird die Wahlfreiheit der BM-Ausbildung im Gegensatz zu heute aber stark eingeschränkt! 

Im erläuternden Bericht Seite 10 wird behauptet, dass die „Benennung der BM-Richtungen mit ihren Angeboten der Schwerpunktfächer nicht auf ein Ausbildungsfeld und ebenso wenig auf die Fachbereiche der Fachhochschulen ausgerichtet sei“. Diese Behauptung steht in klarem Widerspruch zur Tabelle 3 Seite 7 im gleichen Bericht, wonach bei der gesundheitlich-sozialen (65%), der technischen (71%) und insbesondere bei der naturwissenschaftlichen BM (90%) der Gesamtübertritt in ein Fachhochschulstudium sehr hoch ist! 
Die vorliegenden Kombinationen der Schwerpunktfächer sind insofern unglücklich, weil 
- die Fächer Biologie/Ökologie, Naturwissenschaften und Information/Kommunikation als 

  Schwerpunktfächer gestrichen werden,
- Sozialwissenschaften als Schwerpunkt auf zwei Fächer aufgestockt (Soziologie und Psychologie)

  und damit im Zeitanteil gegenüber heute verdoppelt wird, 

- Chemie und Physik als Schwerpunkt in der Koppelung ebenfalls im Zeitanteil verdoppelt wird.

2. Grundlagenfächer sind reduziert worden
Die Reduktion der bisherigen sechs Grundlagenfächer auf drei Sprachfächer und Mathematik als „tronc commun“ für alle Lernenden ist unglücklich. Mit der Streichung der beiden Fächer Geschichte/Staatslehre und Volkswirtschaft/Betriebswirtschaft/Recht und der teilweise Verlagerung deren Inhaltes in einen interdisziplinären Lernbereich wird der Bedeutung dieser Unterrichtsbereiche als Basis zur Ausbildung von urteilsfähigen StaatsbürgerInnen zu wenig Rechnung getragen. In BMS1-Lehrgängen reduziert sich dadurch der Anteil des Allgemeinbildenden Unterrichtes (ABU), welche allen Lernenden in der Grundbildung zugedacht wird.
3. Es fehlen die Ergänzungsfächer

Gerade dieses Gefäss ermöglichte es den Lernenden, ein Grundlagenfach zu vertiefen oder sich einen Einblick in ein Schwerpunktfach einer anderen BM-Richtung zu verschaffen (Sprachen, Sport, Musik, Informatik, ausgewählte Naturwissenschaften..). Oft stand dabei eine Neuorientierung nach der abgeschlossenen Lehre im Vordergrund (FH soziale Arbeit, FH Magglingen, Vorbereitung auf die Pädagogische Hochschule, Passerelle…). Im Kanton Bern betrug 2007 der Anteil der AbsolventInnen einer BMS 2 bereits 60% aller BM-Abschlüsse.
4. Das Erfolgsmodell BM verliert seine Identität

Mit der Streichung der BM-Richtungen verliert die Ausbildung ihr wichtigstes Profil und ihre Identität. Das Erfolgsmodell der BM ist klar an diese Richtungen gekoppelt. Die Begriffe haben sich eingebürgert und die Bezeichnungen sind in der Beratung der Lernenden sehr hilfreich.

Die Fachhochschulen verlieren mit der Aufgabe der anerkannten BM-Richtungen die damit verbundene Garantie für einen erfolgreichen Start ihrer StudentInnen in den entsprechenden Studiengängen.

5. Die neu geschaffenen interdisziplinären Lernbereiche

Die Bereiche Geschichte/Staatskunde und Volkswirtschaft/Betriebswirtschaft/Recht gegenüber heute von 240 auf 120 Lektionen reduziert. Im erläuternden Bericht steht zum Art. 11 (Rahmenlehrplan) weiter, dass nur rund die Hälfte der Themen in diesen Bereichen vorgegeben wird, welche zu behandeln sind. Damit sinkt das fachliche Niveau in Geschichte und VBR gegenüber der heutigen Situation stark! Die Naturwissenschaften werden wohl neu als interdisziplinärer Bereich für alle BM-AbsolventInnen eingeführt, nur werden gleichzeitig die Biologie und die Naturwissenschaften als Schwerpunktfächer gestrichen! Damit sinkt auch hier das fachliche Niveau deutlich. 
Die Schaffung dieser Bereiche steht in klarem Widerspruch zu den Entwicklungen bei der Gymnasialen Maturitätsverordnung (MAR). In der Teilrevision vom 14. Juni 2007 wurden dort die naturwissenschaftlichen Fächer (Biologie, Physik und Chemie) als Fächergruppe (eine Note) getrennt und werden nun wieder als Einzelfächer (3 Noten) bewertet. Die unter Geistes- und Sozialwissenschaften zusammengefassten Fächer Geschichte und Geografie werden nun ebenfalls wieder einzeln aufgeführt und je mit einer eigenen Note bewertet.

Die Interdisziplinarität wird an der BM bereits in der heute gültigen Strukturierung gelebt. Die bestehenden Rahmenlehrpläne schreiben vor, dass zehn Prozent des gesamten Unterrichtes multi- oder interdisziplinär gestaltet werden muss. Die IDPA ist etabliert und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der BM-Ausbildung geworden.

Die Schaffung von zwei interdisziplinären Lernbereichen ist nicht notwendig und ist insofern auch widersprüchlich, wenn diesen Bereichen noch einzelne Fachgebiete zugeordnet werden. Es entsteht die Gefahr, dass die geforderte Interdisziplinarität auf die Multidisziplinarität reduziert wird. 
Zudem werden für den integralen Unterricht in diesen Bereichen kaum genügend fachlich qualifizierte Lehrkräfte zu finden sein. 
Den Lernbereich Naturwissenschaften nur einzuführen, um eine allzu einseitige Ausrichtung auf den „geisteswissenschaftlichen Bereich“ (damit sind wohl die Sprachen gemeint) zu kompensieren, ist zu einfach. Mit dem heute bestehenden Gefäss der Ergänzungsfächer könnte dieses „Manko“ bei der gewerblichen, gestalterischen und der kaufmännischen BM-Richtung mit einem Obligatorium eines naturwissenschaftlichen Faches elegant gelöst werden.

6. Der Rahmenlehrplan
Die bestehenden Rahmenlehrpläne stammen aus den Jahren 2001 (technische, gestalterische, gewerbliche Richtung), 2003 (kaufmännische, naturwissenschaftliche Richtung) und 2005 (gesundheitliche und soziale Richtung). Die darauf basierenden Schullehrpläne sind von den Schulen in grosser Arbeit in den letzten Jahren ausgearbeitet worden. Die Schlussvalidierung dieser Dokumente konnte aber von der Eidg. Berufsmaturitätskommission bis April 2008 erst bei einem Drittel der Schulen vorgenommen werden!

Die Verordnung gibt keine klaren Vorgaben für einen neu zu erarbeitenden RLP vor. Es fehlen unter anderem die Mindestlektionen für die BMS-Lehrgänge. Die Vorgabe von 1800 Lernstunden ist ungenügend. Der Begriff „Lernstunden“ ist unklar. Art. 42 der BBV gibt wohl dazu eine Definition, die Umsetzung ist aber nicht klar beschrieben.

Damit sind keine Lektionen mehr vorgegeben. In der Grundbildung wird überall in Lektionen gerechnet. Es muss für einen Bildungsanbieter klar sein, welche Lektionenzahl angeboten werden muss. Diese Vorgabe ist bei der Anerkennung von Lehrgängen  durch das BBT auch zu kontrollieren.

7. Die organisatorischen Stolpersteine und die finanziellen Konsequenzen
Die in der Vorlage vorgesehene freie Wahl des Schwerpunktes (in den fünf festgelegten Kombinationen) unabhängig vom Lehrberuf ist wohl nur auf dem Papier möglich. Was im Gymnasium möglich ist, schafft bei der Schulstruktur der BMS organisatorische Probleme. Die Schullandschaft wird sich bei der Umsetzung der Vorlage stark verändern. Die Organisation der Ausbildung in kleineren Schulen wird mit der neuen Regelung eher erschwert als vereinfacht, da die Schwerpunkte stärker einschränken als bisher. Eine Konzentration auf grosse Zentren kann eine mögliche Folge sein. Aus dem Verordnungstext wird zudem nicht klar, ob eine BM-Schule mehr als einen Schwerpunkt anbieten muss.

Die BMS1 verliert an Attraktivität zu Gunsten der BMS2. Kleinere Schulen werden kaum mehr als zwei Schwerpunkte anbieten können. Grössere Schulen sind nicht in der Lage, in der BMS1 an jedem Wochentag alle Schwerpunkte anzubieten. Die Zuteilung von Lernenden nach der Schwerpunktwahl auf die bestehenden Berufsfachschulen wird sehr schwierig sein. Den Lernenden müssten teilweise deutlich längere Anreisewege zugemutet werden. Organisations- und Verwaltungsaufwand werden damit deutlich zunehmen. 
Das Erstellen eines neuen Rahmenlehrplanes und neuer Schullehrpläne wird ebenfalls weitere Kosten verursachen.
8. Die Anpassungen an das neue Berufsbildungsgesetz

Die entsprechenden Anpassungen sind unabhängig von der bestehenden und bewährten Struktur der BM zu tätigen. Begrüsst werden zudem der Grundsatz der Unentgeltlichkeit der BM (Art. 4), der Einbau der Interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) als eigenständige Note (Art 24), die Regelung des Erwerbes einer mehrsprachigen BM (Art. 11), die Leistungsbeurteilung in halben oder ganzen Noten (Art. 15) , die Regelung der Promotion (Art. 16), die regionale Vorbereitung der schriftlichen Prüfungen (Art. 20) sowie die klare Regelung der Wiederholung der Prüfungen (Art. 25).

Bei der Qualifikation der Lehrkräfte (Art. 30) fehlt ein Hinweis auf Anerkennung der Gleichwertigkeit anderer Ausbildungen (v.a. für altrechtliche Lehrkräfte) durch das Bundesamt. Es fehlen Übergangsfristen und Bestimmungen, wie sie z.B. in Art. 76 der BBV vorgesehen sind! Wie sollen altrechtliche Lehrkräfte die betriebliche Erfahrung von 6 Monaten „nachholen“? 

9. Der Stellenwert des erläuternden Berichtes zur Totalrevision
Es muss klar sein, welchen Stellenwert die Angaben im erläuternden Bericht zur Totalrevision der Verordnung hat. Handelt es sich dabei um einen Bestandteil der Verordnung im Sinne einer „Vorschrift für die Umsetzung“ (z.B. Erstellen des Rahmenlehrplanes), also um eine „Schattenverordnung“?

Beilagen:


- Verordnung über die eidgenössische Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung, BMV)

- Totalrevision der Verordnung über die eidgenössische Berufsmaturität, Erläuternder Bericht
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